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§72
Verurteilung auf Bewährung

(1) Die Verurteilung auf Bewährung kann bei Jugendlichen im Inter
esse ihrer persönlichen Entwicklung mit der Auflage verbunden werden, 
an Weiterbildungslehrgängen teilzunehmen oder die Schulbildung abzu
schließen.

(2) Bei der Verpflichtung eines Jugendlichen zur Bewährung am Arbeits
platz ist zu gewährleisten, daß die Lehre oder Berufsausbildung fortge
setzt oder die Arbeit mit einer weiteren Ausbildung oder Maßnahmen der 
beruflichen Weiterbildung verbunden wird.

§ 73
Geldstrafe als Hauptstrafe

Wird Geldstrafe als Hauptstrafe angewandt so beträgt sie bei Jugend
lichen höchstens 500,— Mark.

Strafen mit Freiheitsentzug 
§74 

Jugendhaft
(1) Jugendhaft kann angewandt werden, wenn sich die Straftat gegen 

die staatliche und Öffentliche Ordnung (§§ 214, 215, 217) richtet und ein sol
ches soziales Fehlverhalten des Jugendlichen offenbart, daß eine kurz
fristige disziplinierende Maßnahme erforderlich ist, um einer weiteren ne
gativen Entwicklung des Jugendlichen nachhaltig entgegenzuwirken.

(2) Jugendhaft wird für die Dauer von einer Woche bis zu sechs Wo
chen ausgesprochen. Sie wird nach vollen Wochen bemessen und nicht in 
das Strafregister eingetragen.

(3) Die Jugendhaft wird in besonderen Einrichtungen des Ministeriums 
des Innern vollzogen. Durch gesellschaftlich nützliche Arbeit und sinn
volle Freizeitgestaltung soll der Jugendliche zur Ordnung und Disziplin 
angehalten werden.

§ 75
Einweisung in ein Jugendhaus

(1) Einweisung in ein Jugendhaus kann angewandt werden, wenn das 
verletzte Gesetz Freiheitsstrafe androht, es die Schwere der Tat erfordert, 
die Persönlichkeit des Jugendlichen eine erhebliche soziale Fehlentwick
lung offenbart und bisherige Maßnahmen der staatlichen oder gesell
schaftlichen Erziehung erfolglos waren, so daß eine längere nachdrück
liche erzieherische mit Freiheitsentzug verbundene Einwirkung erforder
lich ist.

(2) Die Erziehung im Jugendhaus durch besonders geeignete Erzieher 
soll gewährleisten, daß die soziale Fehlhaltung des Jugendlichen über-
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